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 Aktenzeichen A 4321/2010 Wien, am 3.1.2008 
Das Aktenzeichen ermöglicht die Zuordnung aller Ihrer Eingaben und Zahlungen  
Bitte führen Sie es immer an! 
 

Eingangsbestätigung / Zahlungsaufforderung zur Pate ntanmeldung 
 
Ihre Anmeldung mit dem Titel „SCHWENKBARE PLAKATTAFEL, INSBESONDERE ZUR 
ANBRINGUNG AUF MASTEN UND DERGLEICHEN “ hat das Anmeldedatum 2.1.2008 und das 
Aktenzeichen  

A 4321/2008 erhalten.  
Bitte führen Sie dieses Aktenzeichen bei allen Eingaben und Zahlungen zu dieser Anmeldung an. 
 
Wir ersuchen Sie, die Verfahrensgebühr gemäß § 3 PAG wie unten angegeben zu berechnen und 
umgehend einzuzahlen: 
1.  Recherchen- und Prüfungsgebühr (inkl. 10 Ansprüche) €   180,- 
2.  Anspruchsgebühr  – Zuschlag bei mehr als 10  Ansprüchen: 

€ 100 pro angefangener Zehner-Gruppe  von Ansprüchen.       ___ mal € 100 = € --------- 
Beispiel: Zuschlag bei 11 bis 20 Ansprüchen = € 100, bei 21 bis 30 Ansprüchen = € 200 usw. *) 

 
Insgesamt zu zahlende Verfahrensgebühr: ................................................................€ �������  
Beispiel: Für die Anmeldung eines Patents mit 28 Ansprüchen sind € 180 + (2 x € 100) = € 380 zu bezahlen. 
 
Falls Sie nicht den beiliegenden Zahlschein verwenden, geben Sie bei der Zahlung bitte  

A 4321/2008 Anmeldung 
als „Verwendungszweck“ an, damit wir Ihre Gebührenzahlung korrekt zuordnen können. 
 
Unsere Bankverbindung: PSK Konto Nr. 5 160 000, BLZ 60 000. Im internationalen Zahlungsverkehr 
geben Sie bitte unseren BIC-Code OPSKATWW und die IBAN-Nr. AT36 6000 0000 0516 0000 an. 
 
*) Erhöht sich während des Verfahrens die Anzahl der Ansprüche, so ist die Anspruchsgebühr neu zu berechnen und sich 
ergebende Unterschiedsbeträge sind nachzuzahlen (§ 3 Abs.2 PAG). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Serviceteam 
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�	  Sie können 
die vorgeschriebenen Gebühren  
mit dem beiliegenden Zahlschein 
einzahlen oder direkt auf das 
Konto des Patentamtes 
überweisen. 
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�	  Das 
Aktenzeichen  ist unser 
Erkennungscode für Ihre 
Anmeldung. Es begleitet Sie 
durch das gesamte Verfahren 
und dient zB im Falle einer 
Folgeanmeldung im Ausland zur 
Festlegung der Priorität. 
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�	  Bitte führen 
Sie das Aktenzeichen bei allen 
Eingaben zu dieser 
Anmeldung  an. 

���������	
��
�	   
 
ACHTUNG – WICHTIG: 
 
Bei allen Gebührenzahlungen an 
das Patentamt ist neben der 
Gebührenart als Zahlungs-
zweck  das Aktenzeichen  
anzuführen! 


